
 
1. Änderungssatzung  

zur Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlungen und 
Elternbeirat in der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde Cornberg, 

 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
 

 
Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs 
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 GVBl. I S. 698, zuletzt geändert am 25. Juni 2020 GVBl. 
S. 436 und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung HGO in 
der Fassung vom 7. März 2005 GVBl. I S. 142 zuletzt geändert am 11.012.2020 GVBl. S. 
915), §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 
2013 GVBl. S. 134 zuletzt geändert am 28.05.2018 GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 
86, 90ff des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der vom 11. September 2012 BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 4.05.2021 BGBl. 
I, S. 882) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Cornberg am 25.01.2024 die 1. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlungen 
und Elternbeirat in der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde Cornberg vom 
18.11.2021 beschlossen:       

 
Artikel 1 

§ 4 (Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirates) wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres in geheimer 

Wahl einen Elternbeirat. Dieser besteht insgesamt aus bis zu 6 wählbaren 

Erziehungsberechtigten. 

(2) Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. Abwesende 

Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie sich zuvor schriftlich zur Annahme 

der Wahl bereiterklärt haben. Wahlberechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat 

kandidieren oder dem zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss 

angehören, sind ebenfalls stimmberechtigt. 

(3) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und dem/der Schriftführer/in. 

Die Bestellung der Mitglieder des Wahlausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss 

der anwesenden Wahlberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum 

Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. 

(4) Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler und Wählerinnen und die 

Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen gemäß der vom Träger der 

Tageseinrichtung für Kinder erstellten Liste der Erziehungsberechtigten der betreuten 

Kinder festzustellen. 

 Dies kann insbesondere durch Abgleich mit einer mit Unterschrift abgezeichneten 
Anwesenheitsliste geschehen. 

(5) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten.  

(6) Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge bekannt 

und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen bereit sind, die Kandidatur anzunehmen. Vor 

der Wahl erhalten die Kandidaten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und die 

Wahlberechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatinnen.  

(7) Die Wahlen für die Elternbeiräte und deren Stellvertreter erfolgen jeweils in 

getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann, wenn niemand widerspricht, durch 



Handaufheben oder Zuruf erfolgen. Geheime Wahlen erfolgen durch Abgabe eines 

von dem Träger vorgehaltenen in Form und Farbe gleich aussehenden Stimmzettels. 

Für jeden Wahlgang dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwendet werden. Gewählt 

ist, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne Namen einer/s 

Kandidatin/en gelten als Stimmenthaltung. Alle Stimmzettel, die unklar sind, die einen 

Vorbehalt oder Vermerk enthalten oder mit einem Kennzeichen versehen sind, sind 

ungültig. 

(8) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchgeführt. Bei erneuter 

Stimmengleichheit entscheidet das von dem/der Wahlleiter/in vorbereitete und den 

Kandidaten jeweils zur Ziehung vorgelegte Los. 

(9) Die Stimmzettel werden vom/ von der Wahlleiter/in unverzüglich ausgezählt und das 

Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. Die Gewählten werden sodann vom/ von 

der/dem Wahlleiter/in gefragt, ob sie das Amt annehmen. 

(10) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese muss 

enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 

2. Ort und Zeit der Wahl, 

3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, 

4. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten, 

5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 

6. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gültigen Stimmen, 

7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, 

8. die Anzahl der Stimmenthaltungen, 

9. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 

Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der Schriftführer/in zu 
unterzeichnen. Sie kann von jedem/jeder Wahlberechtigten innerhalb einer Frist von 
4 Wochen nach der Wahl eingesehen werden. 

(11) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind von dem Elternbeirat 

aufzubewahren, auf den sich die Wahl bezogen hat. Die Wahlunterlagen sind nach 

der nächsten Wahl der gleichen Art zu vernichten 

 
 

Artikel 2 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
 
 
36219 Cornberg, 25. Januar 2024 
DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE CORNBERG 
 

 

 

 


